
Auszug aus dem Einzelhandelserlass  
vom 22.09.2008 

 
Was der Einzelhandelserlass fordert: 
Eine Genehmigung eines solchen geplanten Marktes ist zu versagen, wenn negative 
Auswirkungen zu befürchten sind.  
 
§ 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO nennt beispielhaft folgende Auswirkungen: 

� schädliche Umwelteinwirkungen 

� Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung 

� Auswirkungen auf den Verkehr 

� Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung 

� Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der 
Gemeindeoder in anderen Gemeinden 

� Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild und 

� Auswirkungen auf den Naturhaushalt. 

Schädliche Umwelteinwirkungen sind insbesondere auf die Nachbarschaft einwirkende 
Immissionen durch einen stärkeren Zu- und Abfahrtsverkehr zu dem Vorhaben, z. B. 
die Zunahme von Lärm- oder Abgasbelastungen in Wohnstraßen. Auswirkungen i. S. 
einer Störung sind auch schon dann anzunehmen, wenn die zu erwartenden 
Belastungen noch nicht die Schwel le der schädlichen Umwelteinwirkungen i .  
S. d. § 3 Abs. 1 BundesImmissionsschutzgesetz (BImSchG) überschreiten. So kann 
die Zunahme des Lärms in einer ruhigen Wohnstraße nur um wenige dB (A) bereits eine 
„Auswirkung“ sein. Zur Vermeidung derartiger Auswirkungen müssen verkehrsintensive 
Bereiche wie Zufahrten, Anlieferung, Kundenstellplätze so angeordnet sein, dass 
Störungen von Wohnbereichen weitgehend ausgeschlossen sind. 
Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung liegen insbesondere vor, wenn 
die ordnungsgemäße verkehrliche Anbindung des Vorhabens nicht gewährleistet ist 
bzw. das vorhandene Verkehrsnetz nach seiner Konzeption und Leistungsfähigkeit nicht auf 
das Vorhaben ausgerichtet ist, insbesondere Einrichtungen des ÖPNV fehlen. 
Auswirkungen auf den Verkehr sind anzunehmen, wenn vorhandene 
Verkehrseinrichtungen durch den vom Vorhaben ausgehenden zusätzlichen Verkehr 
überlastet bzw. ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung entzogen werden oder wenn 
Verkehrsbehinderungen auftreten. Dies ist z. B. der Fall, wenn Wohnstraßen wesentlich 
zusätzlich belastet und dadurch zu Durchgangsstraßen werden, Straßenquerschnitte nicht 
mehr ausreichen, Linksabbieger den Geradeausverkehr behindern oder sich an 
Verkehrsknoten Staus entwickeln können. 
Auswirkungen auf die Versorgung der Bevölkerung können sich dadurch ergeben, 
dass durch die zu erwartende Kaufkraftbindung an einem Standort und infolgedessen 
Geschäftsaufgaben in zentralen Versorgungsbereichen oder in Wohngebieten die 
ausreichende Versorgung insbesondere mit Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem für 
nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen, nicht mehr gewährleistet ist. Darüber hinaus 
geht es auch um eine möglichst verbrauchernahe Versorgung mit Gütern des mittel- und 
langfristigen Bedarfs, die durch eine übermäßige Konzentration entsprechender 
Angebote an einem Standort gefährdet werden kann.  
Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der 
Standortgemeinde oder in anderen Gemeinden sind insbesondere Beeinträchtigungen der 
Funktionen des Hauptzentrums oder auch der Neben- und Nahversorgungszentren 
einer Gemeinde sowie Schädigung der Versorgung des Gemeindegebietes oder eines 
Teilbereiches. Die Funktion eines zentralen Versorgungsbereichs besteht darin, die 
Versorgung des Gemeindegebiets oder eines Teilbereichs mit einem auf den 



Einzugsbereich abgestimmten Spektrum an Waren des kurz-, mittel- oder langfristigen 
Bedarfs funktionsgerecht sicherzustellen.Nicht nur unwesentliche Auswirkungen können 
sich beispielsweise ergeben, wenn durch ein Einzelhandelsgroßprojekt außerhalb eines 
zentralen Versorgungsbereichs eine in der Innenstadt eingeleitete, mit öffentlichen 
Mitteln geförderte städtebauliche Sanierungsmaßnahme nicht planmäßig fortgeführt 
werden kann, weil die vorgesehene Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben in der 
Innenstadt nicht mehr rentabel erscheint und somit das Niveau und die Vielfalt der 
Einzelhandelsgeschäfte in der Innenstadt absinkt und es zu Leerständen kommen 
kann.Liegt das Einzelhandelsvorhaben innerhalb eines zentralen Versorgungsbereichs, 
können sich Auswirkungen auf die Entwicklung anderer zentraler Versorgungsbereiche 
dann ergeben, wenn der zu erwartende Umsatz eines Einzelhandelsvorhabens die 
Kaufkraft des ihm funktional zugeordneten Stadtteils überschreitet.Auswirkungen auf das 
Orts- und Landschaftsbild können insbesondere bei einem nach Lage, Umfang und Größe 
aus dem Rahmen der näheren oder weiteren Umgebung fallenden oder in der 
Landschaft dominierenden Vorhaben gegeben sein. Maßgeblich ist, ob sich das 
Vorhaben in den gegebenen städtebaulichen und landschaftlichen Rahmen einfügt bzw. 
sich dem Landschaftsbild unterordnet, ob es an einem exponierten Standort vorgesehen 
ist oder als Fremdkörper empfunden wird. Bei größeren Baumassen sind erhöhte 
Anforderungen an das Bauwerk auch hinsichtlich seines Maßstabs und der nicht zu 
bebauenden Freiflächen (insbesondere der Stellflächen) zu stellen.Auswirkungen auf 
den Naturhaushalt können durch eine Beeinträchtigung des Ökosystems gegeben sein, 
z. B. Versiegelung von Freiflächen mit Stellflächen, Veränderung des Kleinklimas durch 
ausgedehnte Gebäude. 
2.7.2 Vermutungsregel des § 11 Abs. 3 BauNVO 
Nach § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO 1990 sind Auswirkungen i. S. v. § 11 Abs. 3 Satz 2 
BauNVO i. d. R. anzunehmen, wenn die Geschossfläche eines großflächigen Betriebs 
1.200 m2 überschreitet. Das Kriterium der Großflächigkeit ist von dem 
Tatbestandsmerkmal der Auswirkungen zu trennen. Die Baunutzungsverordnung 
unterwirft Einzelhandelsnutzungen nur dann dem Regelungssystem des § 11 Abs. 3 
BauNVO, wenn es sich um einen großflächigen Einzelhandelsbetrieb handelt. Erst dann 
erfolgt die Prüfung, ob von dem Vorhaben schädliche Auswirkungen auf die in der 
Vorschrift benannten städtebaulichen oder infrastrukturellen 


